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\ o~tum: 1 6. JULI 1992 

Verteilt .l.1.~ .... J .. ullJ9.9.~ ..... 
Wien, am 14.7.1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: Durchwahl: 
479 S-692/N 

Betreff: Entwurf eines BundespfLegegeLdgesetzes; 
Entwurf einer Verordnung Uber die n~heren Bestim­
mungen f/jr lIi e Beur te i L IJl1g der P f L egebed/jr t' ti gkei t 
nach dem Bundespflegegeldgesetz J ' 

Entwurf einer Vereinbarung gemäß Rrt. 15ß B-VtJ 
über gemeinsame Maßnahmen des Buncles und eier L.~nder 
f{)r p f L egetJedt)r ft i ge Per50l1en 

IUe Präsidentenkonferenz der landwirtschaftskammern öster-

reic/75 l7eehrt sich, dem Präsidil/m de':; NationßLrates die 

bei L.i egenden 25 RbsclJr i toten ihrer S tel l ungnahme zum Fn t wurt­

eines Bundespflege!JeLtfge5etze5 samt VerortlnlJl1!J'::ifHltwlJrF und 

Entwurf einer Vereinbarung gem~ß Rrt. 15a B-VtJ über gemein­

sßme Maßnahmen des BlJndes und der Länder f/jr pflegebedUrf­

tige Personen mit der Bitte um Kenntnisnahme zu liberrei-

ehen. 

Für den L7eneraL. sekre t är: 

ge7. lJr. Noszek 

25 BeiLaqen 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
.DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundesministerium für Rrbeit 
und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Wien, am 14.7.1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
44.170/41-9/1992 26.5.1992 

Unser Zeichen: 
5-692/N 

Betreff: Entwurf eines BundespfLegegeldgesetzes,; 

Ourchwahl: 
479 

Entwurf einer Verordnung Uber die n~heren Bestim­
mungen fUr die Beurteilung der PfLegebedUrftigkeit 
nach dem Bundespflegegeldgesetz; 
Entwurf e.iner Vereinbarung gemäß Rrt. 15a B-V6 
Uber gemeinsame Maßnahmen des Bundes und der Länder 
fUr pfLegebedUrftige Personen 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster­

reichs beehrt sich., dem BlJntfesministerium fUr Rrbeit und 

Soziales zum vorLiegenc/en Entwurf eines BundespflegegeLdge­

setzes., zum vorliegenden Entwurf einer Verordnung Uber 

Liie n~heren Bestimmungen fiir die Beurteilung der PfLegebe­

dürftigkeit nach dem Bundespflegegeldgesetz: und zum· Entwurf 

einer Vereinbarung gem~B Art. 'ISa B-VG iiber gemeinsame 

Haßnahmen des Bunde5 und der LFinder für pfL egelJedljrft ige 

Personen fol uende S tel L ungnahme zu iibermi t teL n: 

Vorweg verweist die Pr~sidentenkonferenz auf ihre Stel.l.ung­

nahme zum Vorentwurf vom 7.2. "1992, ZL. S-1 "19'l/N, die grund­

sätzL.zclt aufrecht ist, Demnach begrüßt die Präsidf.N7tenkon­

ferenz grunds~tzLich das Ziel einer Vereinheitlichung., 

Itätte jedoch Bedenken gegen die EinfiJhrung eines s.iebenstu-
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Tigen 5ystems, weil. zahl.reichreiche 5tre.iLigke.iten /linsicht­

Lieh der Einstuf"ung zu erwarten sind. IJarrlit rechnet of"f"en­

bar aue!l das Ninisterium. [n .§ 4- Rbs. 4- ist e.io Rechts­

anspruch auf" Zuerkennung des PTl egegel des nach ei ner be­

stimmten 5tuf"e erst ab 1.1.1.9.97 vorgesehen./ und ebenso ne/1-

men darauf" d.ie iibergangsbestimmungen Reäacht. 

E.inen wei teren gravierenäen NangeL stel.l. t äie Tatsache 

dar, daß di e Finanzierung der vorgesehenen NaBnahmen nocrl 

nicht sichergestel.Lt ist./ obwohl. die zusätzl.ichen Kosten 

1993 bereits 7 NiLliarelen SchiLLing ausmachen und bis 1996 

dU f" 7.1 7 Ni L Li an1en Schi L Li ng pro Jahr anwach',en 501.1. en. Den 

Erläuternden Bemerkungen ist nicht zu entnehmeoJ auf" welche 

Weise äieser NehrauTwanä geäeckt weräen soL L. Verschiirrt 

wird das ProtJLem dadurch, daB - wie die ErLäuternden Bemer­

kungen darlegen - vom prlegegeLä kein Krankenversicherungs­

beitrag einbehaLten werden soLL. Es wird darauf" hingewie­

sen j äa!3 äas zu einem Einnahmenausf"aLL bei den Krankenver­

sicherungsträgern f"Ohren wird. 

Zur Finanz i erungssei fl:J muß noch hervorgeho/Jen werden.J äaß 

es auf" Landesebene beitragsunabhängige Pf"legezuschOsse 

gibt. SoL L te die E.int-OhrIJng eines BundesprLegegeLdes durch 

Erhöhung eier Krankenversicherungsbeiträge oder durch Schar­

rung einer eigenen Versicherung rinRnziert werden mtJssen j 

bedeutet dies f"Or die bisherigen Bezieher beitragsunab­

hi-ingiger LandesLeistungen eine 5chl.f?chtersteLl.ung. Die Prä­

sidentenkonf"erenz Lehnt jedenf"aLLs vorsorgLich eine weitere 

Erhöhung der Bei träge der versichl?rten Betriebsriihrer und 

Rngehörigen zur Bauernkrankenversicherung entschieden ab. 

Sie verweist darauf"./ daß diese Beiträge vom Gesetzgeber ab 

1.1.1992 exorbi tant um 22.,7 $'6 erhöht wurden: Der Bauer hat 

die doppel. te Erhöhung um einen val. Len Prozentpunkt gegen·­

iiber dem Rrbeitnehmer (0.J5 %) lind zusätzlich die speziell.e 

Erhöhung aus der Beitragsdynam.ik aur sich nel1men müssen. 

Ei ne wei tere Erhöhung wäre bei der sehL ech ten Ei nkommens l a-· 

ge in der LRndwirtschaf"t und deren angesichts der vor·-
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aussichtlichen EG-Integrationsau5wirkungen unganstigen 

WeiterentwickLung nicht zu verantworten! Festzuhal.ten ist 

auch J daß die Bauernramil.ien schon bisher Uberdurchschnitt­

lich hohe prlegeleistungen unentgeltlich erbracht haben und 

d.ies vorau.':isichtLich auch in Hinkunrt tun werden J wodurch 

sie zusätzlich zur Kosteneinsparung im Gesundheits- und 

prLegebereich beitragen. 

Eine spezielle Frage stellt die Anrechnung der prlegezu­

sChußleistung aur die Ausgleichszulage dar. Das Bundesn~­

nisterium rar Arbeit und Soziales hat in einem Schreiben 

an den Hauptverbam1 der österre.ichischen Sozial.versiche­

rungsträger vom 11.'.1992 bereits mitgeteilt J daß der Pfle­

gezuschu/3 far die PO.egeperson ein Einkommen darstell t J 

das aur eine etwaige Ausgleichszulage der Pflegeperson 

anzurechnen ist" unabhängig davon J ob die prlegeperson 

der im gemeinsamen HaushaLt lebende Ehegatte ist oLter 

nicht. Im speziellen ging es um den prLegezuschu/3 des Landes 

TirnL. Ubertragen auf den Entwurf bedeutet das, daB das 

PO. egegel d auf den AusgI. ei chszuL agenanspruch anzurechnen 

ist. Das wird jedoch von der Präsidentenkonrerenz entschie­

den abgelehnt, weil. das Prt.egegelli eine pauschriLil'?rte 

AbgeL tung der PrLegekosten darstell t. Aus diesen Uberlegung­

en heraus war schon der HiLrt.osenzuschul3 nicht auf die 

Ausgleichszulage anrechnenbar J auch wenn der Geldbetrag 

tatsächlich dem Ehegatten aLs prLegeperson zugefLossen .ist. 

Im übrigen ist durctl die Judikatur des DGH klargestell t J 

liaB die wechseLseitige BeistandsprL.icht der Ehegatten nur 

im Verhältnis zueinander gilt J aber nicht Rechte Dritter 

begründen kann. Es läßt sich somit auch im FalLe J liaB d.ie 

Pt-l egeperson der im gemeinsamen Haushal t Lebende Ehegat te 

ist J keine Berechtigung fUr einen Abzug des PfLegegel.l1es 

vom Ausgleichszulagenanspruch ableiten. Da das Pflegegeld 

unabhängig vom Einkommen und Vermögen zu Le.isten ist J wäre 

eine Anrechnung des Pflegegeldes aLs Einkommen auf den 

Ausgleichszulagenanspruch gleichheitswidrig. Es ist nicht 

einzusehen J daß jemand mi t höherem Einkommen diesbeziigLich 
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tJessergesteLLt sein soLtte aLs ein RusgteichszuLagenemp­

rdnger. Eine ausdrOcktiche KLarstellung wie ir} ~ 149 Rbs. 4 

Lit. d BSVG soLLte erroLgen. 

Zu einzelnen Bestimmungen bemerkt die Präsidentenkonrerenz 

roLgendes: 

Entwurt eines BundesptLegegeLdgesetzes 

Zu § 3: 

Positiv ist zu vermerken J daß eine Vereinheitlichung der 

Le i s tungen vorgenommen wi rd. Rl L erdi ngs ist zu beriJr:ks.i cl?­

tigen J daß neben jenen Personen J die PtLegegeLd aut Grund 

bundesgesetzlicher Vorschritten beziehen kdnnen J ein Perso­

nenkreis anspruchsberechtigt ist J Landesleistungen zu be­

ziehen. Eine Rbstimmung soll_tl? zumindest insoweit vorgenom­

men werden, daß die Landesleistungen aur Grund gLeicher 

Zielsetzungen und GrundsätzE' zu gewähren sind. Diese Uber­

Legungen wären dann in der 1Sa R-VG-Vereinbarung zu regeln. 

Zu § 4: 

nie prlegebediJrrtigkeit im Sinne des Entwurres setzt neben 

einem bestimmten zeitLir:hen Errordernis "zumindest sowohl 

eine Betreuungs- al.s auch eine HiLtsmaßnahme" voraus. Die 

Prdsidentenkonterenz spricht sich tiJr eine KI.arstr:>/.Lung 

dahi ngehend aus, daß die Rnsprucflsvorausse t zungen an die 

Tatbestände "Betreuung" oder "Hilte" geknüptt werden solL­

ten. 

Gemäß Rbs. 4- bes teh t "aut di e Zuerkennung des Pt!. egegel des 

nAch einer bestimmten Stute gemdß Flbs. :2 ah 1 . . Jänner 19.'17 

ein Rechtsanspruch". In der iJbergangszeit wird Lediglich 

Ober die FeststeLLung J ob prLegebedürttigkeit im Sinne des 

Rbs. 1 vorliegt J abgesprochen. Diese Entscheidung kann 

durch Klage beim Rrbeits- und Sozialgericht angetochten 
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werden J die EinstuFung jedoch ist Far die übergangszeit 

nicht durch ein Rechtsmittel zu bekämpFen. TJiese Haßnahme 

wird wohl mi t organ.isatoriscl1en Haßnahmen begrOntJet., doch 

i.iegt der Verdacht nahe" daß die Bestimmung gegen Rrt. 

B.3 Rbs. 2 8-V[J (verFassungsrechtlich gewährleistetes Recht 

auf den gesetzlichen Richter) verstdßt. nie Regelung 

erscheint daher bedenklich. 

Rbs. S stellt eine Formalgesetzliche Delegation dar" da 

keine ausreichende Determinierung Far die Verordnung des 

Bundesministers FOr Rrbeit und Soziales im Gesetz enthalten 

ist. Es mOßten zumindest Kriterien für rIie 8eurteilung 

der PFlegebedlJrFtigkeit sowie die Festsetzung von verbind­

Lichen Pauschalwerten FUr den ZeitauFwand der HiLFsmaßnah­

men vorgesehen sein. 

Zu § 5: 

Bei ständiger überwachung des PflegebedOrt-tigen mit medizi­

nisch-technischen Geräten wird zumeist ein hoher Finanziel.­

ler RuFwand erForderlich sein,J der durch die Hdhe des PFLe­

gegeLdes nicht abgedeckt sein dOrFte. nie PräsidentenkonFe­

renz regt daher an, diesbezlJglich eine HärteFallregelung 

zu schaFFen und weist daraut- hin" daß in Rrt. <3 Rbs. Ci 

der Ländervereinigung hinsichtlich der Kostenbeiträge so­

ziale Gesichtspunkte zu berUcksichtigen sind. 

Zu Rrt. 8: 

In .9 8 des Vorentwurfes vom 3D. 10. '199'1 waren VorschußLei-

5 tungen vorgesehen. [m Interesse eier Be t roFFenen wRre di e';e 

Varschußregelung auch in den nun vorliegenden Enturf aufzu­

nehmen. 
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Zu § '10: 

Die Regelung baut aur vorliegenden Vorsatz (bei unwahren 

Angaben und Verschweigung) aur. Bei der VerLutzung der 

Anzeigeprlicht ist jedoch aur keinen Verschuldensgrad 

abgesteLlt. Es solLte aur grobe Fahrl~ssigkeit abgesteLlt 

werden. Fine Er'gänzung in rolgender Form wird vorgeschla­

gen: "Trirt-t den prLegegeldempränger !JZW. lfes'5en gesetzLi­

chen Vertreter an der Ungebi.ihrlichkeit eier Leistung nur ein 

geringes Ver.'5.chuLden und .ist die Leistung von diesem in 

guten Gl auben emprangen worden, so tri t t kei ne Verprl i chtung 

,?um Rückersatz ein. " 

Weiters wird angeregt.> den Rückrorderungszeitraum nicht 

mi t dre i .Jahren res t zuse t zen/ sondern di e Riick rorderung 

mit einer JahreSleistung zu beschränken. Vor allem in eien 

hdheren prlegestufen ergeben s.ich sehr hohe Jahresbeträgu J 

so daß schon die Ri.ickzahlung eines solchen Jahresbetrages 

einem Leistungsempränger j der die Leistung bereits ver­

braucht hat j sehr schwer rallen wird. 

Uberdies wird im Gesetz eine ausdrilckLiche Regelung.> daß 

sowohl die Aurrechnung als auch der Rilckersatz von Leistung­

en mittels Bescheid zu errolgen haben" vermißt. 

Eine Rilckrorderung des prlegegeldes soll entsprechend § 101 

Abs. 2 R5Vr; dann nicht mdgLich sein" wenn der Entschei­

dungsträger zum Zeitpunkt J in dem er erkennen mußte J daß 

die Leistung zu unrecht erbracht worden ist", die rOr eine 

bescheidmäßige Feststellung errorclertichen Haßnahmen inner­

halb einer angemessenen Frist unterLassen hat. 

Zu § 12: 

Entsprechend dem Gesetzentwurr wird das prlegegeLd in Fäl­

len" in denen eine pflegebedürrtige Person aur Kosten eines 

landes", einer Gemeinde oder eines 50zialhiLreträgers" in 

62/SN-174/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 12

www.parlament.gv.at



- 7 -

deren Einrichtungen gepFlegt wird J zu 80 * ab Beginn der 

FUnFten Woche FUr die Zeit dieser PFlege nicht ausbezahlt. 

Nach der bisherigen RegeLung cles§ 173 Rbs. 3 R5IJti ging 

ein al. L on L iger Ifnspruch auf I-U L n.osen,,7:u5cI7Uß bis zu 80 % 

auF den Tr'äger eier Sozi aL hi L fe Ober., wenn und sowei t di e 

PfL egegebtJhren durch den vom Rl1o:;pruchs/it1ergang er Faß ten 

Betrag noch nicht gedeckt waren. Die Neuregelung wUrde zu 

Lasten deo:; Landes, ßL l.enfßL ls einer Geme.inäe oder eines 

50zialhilfeträgers gehen J wobei zu berUcksichtigen ist J daß 

die Länder auf G/~und dieses GesetzentwurFes nach zum Rusbau 

der Sachleistungen verhalten sind. nie PräsidentenkonFerenz 

spricht sich FUr eine Beibehßltung der Rechto:;Lage aus. 

ZUg 17: 

Der Kreis der Rnspruchsberechtigtenist im vorliegenden 

Entwurf im Gegensatz zum lJorbegutachtungsentwurf eingeengt 

worden. Es ist zwar grundsätzlich richtig~ äaß der 

Rnsprucf7sberechtigte in erster Lin.ie nie behinderte bzw. 

pFlegebedUrftige Person ist. Es gibt jedoch zahlreiche 

Ho FtJbernehm,:"r ~ die im Rahmen von übergabe- bzw. Rusgedi nge­

verträgen neben einer Rnzahl von Lasten auch die Betreuung 

von pf'LegebedOrftigen Personen tJbernommen haben. [m Interes­

se der betreuenden Familienangehdrigen wären durch den Ge­

setzgeber entsprechende Rahmenbedingungen zu schafFen, be­

rUcksichtigungswUrdige GrUnde FestzuhaLten, unter welchen 

eine Rbtretung des PFlegegeldes erFoLgen kann. 

Zu § 26: 

Die Einhaltung einer Frist von drei 110naten solLte hier 

ausdrückl ich Fes tgel. eqt werden. 

62/SN-174/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)8 von 12

www.parlament.gv.at



- 8 -

Zu § 35: 

Diese Bestimmung steht in Zusammenhang mit § 4 Abs. 4. 

Es mOß te Für fit e iJbprgangsphase vom 1. 1. '1993 b.i 5 31. '12. '1 ggf.) 

zumindest Festgelegt werden~ daß ein Rechtsanspruch auF 

die 5ture 2 des Pf"I_egegeldes Fiir Personen.> die schon b.i5her 

einen HilFlosenzuschuß oder dhnliche Leistungen bezogen 

haben, besteht. Außerdem dOrf te in der Ubergangsphase ke.ine 

Herabsetzung der Leistung erFolgen bzw. milßte ein Ausgleich 

gemijßfi 4-0 FOr die gesßmte iJbergangsphas8 geLeistet werden. 

Beides erscheint nach dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht 

hinreichend ßbgesichert zu sein. 

Zu § 37: 

Im Sinne dieser Bestimmung wdre auch in der Vereinbarung 

zwischen Bund und Ländern eine gl_eictrartige RegeLung zu 

schaffen. Die vorgeschlagene Bestimmung bezieht sich nur 

auF EmpFanger pFLegebezogener Leistungen (5. fj 3)., wovon 

L.andesLeistungen begriFflich nicht erFaßt sind. 

Zus 40: 

Auch diese Regelung öezieht sich auF bisherige pflegebezo­

gene Leistungen (Hinweis auF die §§ 35 bis 37). Es kdnnen 

LandesleJ:stungen davon begriffLich nicht erFaßt sein. Um 

5chLechtersteLlungen von Beziehern bisheriger LandesLei-

s tungen zu vermei deo, wäre ei ne soL che Res t immung., bezogen 

auF bisher gewährte Lßrn1esleistungen" ßuch in die LänrJerver­

ei nbarung auf zunehmen. Auch in cU esem Zusammentrang wird 

die inFolge des Fehlenden Instanzenzuges nicht gegebene 

UberprOFungsmdgLichkeit der Hdhe der Leistungen bis 1997 

bemiingeL t. 
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Zu Art. XVII: 

Rur Grund des Entwurres sind sowohl die Leistungshdhe als 

,.7lJch aLI.enral.L''j vorzunehmende Anrechnungen LJio:; 19.97 nicht 

bekämprbar. Das ist probLematisch und rür die Betrorrenen 

nicht einsichtig. FOr tUe ROckrorderung und rar Ilie Aur­

rechnung von Leistungen soLLte daher die Bescheidrorm vor­

gese/7en werden. 

Zu Art. XVIII: 

Der Zeitpunkt des Inkrat-ttretens ist unklar. Einerseits kann 

es siCh nach den iJbergangsbestimmungen der§§ 36 rr. nur 

um den ,. ,. 1993 handeln~ andererseits hängt die Wirksamkeit 

vom Abschluß einer Artikel 15n B-VG-Vere.inbarung zwischen 

Bund und Ländern ab, wobei das Zustandekommen dieser Verein­

barung erst im I_aure des Jahres 1.993 gegeben sein wirt1. 

Verordnung des Bundesministers rür Arbeit und Soziales über 

die näheren Bestimmungen rür die Beurteilung der PrLeqebe­

dürrtigkeit nach dem Bundesprlegegeldqesetz: 

FOr diese Verordnung rehLt die notwendige gesetZliche ßasis J 

das legalitätsprinzip ist verletzt. 

Zu § 1: 

Rur die kußerungen zu § 4 RBs. 5 prlegegeldgesetz wird 

verwiesen. Der Sonderregelung rür Personen., die lIas 14. 

Lebensjahr noch nicht voLlendet haben J rehLt die gesetzliche 

IJrunrll. age. 
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Zu § 3: 

Abs. 3 sollte gestrichen werden. Es soLLte Abs. 2 in der 

Form ergänzt werliel7/ daß rOr die genannten Hi L rsverrichtung-· 

en der tatsächliche Zeitaurwand unter BerUcksichtigung der 

brtlichen Verhältnisse heranzuziehen ist. In Abs. 2 sollte 

der Klammerausdruck, "raLls keine Zentralheizung vorhanden"" 

ges tri chen werden" äR es auch Zen trat. het ,?lJngen rijr res te 

Brennstarre gibt. 

Die BerUcksichtigung des tatsächlichen zeitlichen Errorder­

n.isses ist deshalb notwendig, we.iL aur regionaLe Untl::!r­

schiede des Wohnortes und sonstige Merkmale Bedacht genom­

men werf1en mu/;1. 

Zu § 4: 

Die Regelung ist nur insorern einsichtig, als eine Auswir­

kung aur den Ze.i taurwand gegeben sei n muß. 

Vereinbarung über gemeinsame Maßnahmen des Bundes und der 

Länder Tür prLeqebedürrtiqe Personen: 

Zu Ar t. 1: 

Gemäß Art. 2 verprlichten sich die Vertragsparteien, im 

Rahmen (jer ihnen verrasslJngsrechtl.ich zugeordneten Kompe­

tenzberei che ei n umrassendes Prl egel eis· tungssys tern an Gel d­

und Sachl.eistungen zu scharren. Dariir rehl.en jedoch äie 

Rechtsgrundlagen. Sie sind weder in den einschlägigen 50-

zialversicherungsgesetzen noch im Entwurf" 0ber ein Bun­

desprlegegeLägesetz zu rinden. 

62/SN-174/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 11 von 12

www.parlament.gv.at



"/ 

11 -

Zu Art_ 7: 

Diese Bestimmung enthäL teine lllo/3e Ab~:dchtserklärung. 

Die Frage ist viel_metw./ was aus einem derartigen Programm­

punkt abzuleiten ist. 

Zu Rrt. 8: 

Diese Formulierung LäBt eine Klagsmöglichkeit auch schon 

vor liem 1,1.1.997 zu, In lien Er(äuterlJngen ist vom lJegenteil 

die Rede, Fine Klarstellung wäre zweckmäßig_ 

Zu Rrt- '12_' 

Die Bestimmung regeLt die Rurgabe und die Zusammensetzung 

eines Rrbeitskreises rilr prleqevorsorqe. Diesem Arbeits­

kreis gehören auch je ein Vertreter aller großen Interes­

senvertretungen an_ Nur fiie Präsiäentenkonrerenz wlJrrie ver­

gessen. Es soLlte daher in diesen Rrbeitskreis auch ein 

Vertreter der Präsidentenkonrerenz entsendet und die Formu­

Lierung der Bestimmung entsprechend ergänzt werden. 

25 RlJschr i {,ten dieser 5 tel_ l ungnallme werden wunsc/Jgemäl3 

gLeichzeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeLeitet_ 

Der Präsiäent_- Der Generalsekretär: 
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